
 

1. Änderung der 

Wahlbekanntmachung 
zur Wahl der Samtgemeindebürgermeisterin/des Samtgemeindebürgermeisters 

am 13. September 2026 

Die nach §§ 45a, 45b Niedersächsisches Kommunalwahlgesetz (NKWG) am 
11.02.2026 veröffentlichte Wahlbekanntmachung wird wie folgt geändert: 

1. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen 
Die Wahlvorschläge für die Wahl der Samtgemeindebürgermeisterin oder des 
Samtgemeindebürgermeisters sind spätestens bis zum 69. Tag vor der Wahl, somit 
am Montag, dem 06.07.2026, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist) bei der Wahlleitung der 
Samtgemeinde Fürstenau, Schloßplatz 1, 49584 Fürstenau, schriftlich einzureichen (§ 
21 Abs. 2 i.V.m. § 45 a NKWG). 
(Gesetzes zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalwahlgesetzes, der Niedersächsischen 
Kommunalwahlordnung und des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 28.04.2026 
(Nds. GVBl. Nr. 30/2026, ausgegeben am 06.05.2026.)  

 
2.  Unterschriften für Wahlvorschläge  

Gemäß § 45 d Abs. 4 i. V. m. § 21 Abs. 10 NKWG sind folgende Parteien, 

Wählergruppen und Einzelwahlvorschläge von der Verpflichtung zur Beibringung von 

Unterstützungsunterschriften befreit: 

Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU), 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD), 
Alternative für Deutschland - Niedersachsen (AfD Niedersachsen), 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE), 
Freie Demokratische Partei (FDP), 
Die Linke (Die Linke).  

  

Fürstenau, den 11.05.2026 

 

Moormann 
Samtgemeindewahlleiterin  
 


